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MVZ an Krankenhäusern
11.09.2008

Ärztezeitung: Ein Generalvorwurf an Ihre Adresse lautet: 
Die Ministerin will aus niedergelassenen Ärzten 
angestellte Mediziner in MVZ und an Kliniken machen. 
Haben Sie vor, die Vertragsärztelandschaft 
auszutrocknen?

Schmidt: Nein, niemand will die Vertragsärzteschaft 
abschaffen. Ich halte am System aus ambulanter und 
stationärer Versorgung fest. Was ich will, ist, dass die 
beteiligten Akteure zusammenarbeiten, dass miteinander 
geredet wird, Leistungen aufeinander abgestimmt 
werden. Und dass dort, wo besondere Qualifikationen bei 
der Bekämpfung schwerer oder seltener Erkrankungen 
erforderlich sind, eine Kompetenzbildung in Zentren 
erfolgt. Die Behandlung soll dann in Kooperation mit den 
niedergelassenen Ärzten stattfinden. 

Quelle: Ärztezeitung vom 03.09.2008
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Zahlen-Daten-Fakten
MVZ im 1. Quartal 2008 bundesweit
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Zahlen-Daten-Fakten
MVZ-Gründer, Nds.- Stand: 1/2008

Bewertung:
- Immer mehr MVZ werden von Krankenhäusern gegründet
- Im Verhältnis zu den in MVZ angestellten Ärzten arbeiten immer

weniger Vertragsärzte in MVZ
- Im Gegensatz zum Einzelkämpfer werden MVZ für die Sicherstellung der 

Versorgung immer bedeutsamer

Gesamt: 92
davon: Vertragsärzte 44

Krankenhäuser 39
Apotheker 1
Heil-/Hilfsmittelerbringer 5
sonstige 3
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Vertragsärzte und Angestellte 
in MVZ
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Vertragsärzte

Angestellte

33%

67%

1

2

Angestellte, 228 
(davon 32 % weiblich)

Vertragsärzte, 110 
(davon 16 % weiblich)

Angestellte Vertragsärzte

(57 % Vollzeit, 43 %  Teilzeit)

8 % bis 40 Jahre 10 %

52 % 40 – 49 Jahre 50 %

40 % 50 Jahre und älter 40 % 

Zahlen-Daten-Fakten
Ärzte in MVZ in Niedersachsen

Der angestellte Arzt in der Niederlassung ist auch 
im MVZ erfolgreich
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Ist für ein Krankenhaus die Gründung eines MVZ wirtsc haftlich
sinnvoll …?

� in Anbetracht der DRG´s: 
Outsourcing prä- und poststationär Leistungen in ein MVZ

� Reduzierung von teuren stationären Behandlungstagen und Bindung 
der Patienten über die eigentliche OP an das Krankenhaus

� Verlagerung kostenintensiver Leistungs- und Verordnungsbereiche 
in den ambulanten Sektor 

� Vernetzung von personellen und apparativen Krankenhausstrukturen 
zur Optimierung der Kostenstruktur – Synergieeffekte ausschöpfen.

Gründungsstrategie!
Ein MVZ am Krankenhaus 

will gut überlegt sein
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Ist für ein Krankenhaus die Gründung eines MVZ wirtsc haftlich
sinnvoll …?

� Dem Patienten stehen medizinische Fachkompetenz und der gesamte
Apparatemedizinpark des Krankenhauses zur Verfügung 

� Ermöglichung neuer Organisationsformen für niedergelassene   Ärzte-
schaft in der ambulanten  Versorgung (ambulante Behandlung bei
hochspezialisierten Leistungen nach § 116b SGB V, Teilnahme an der
Durchführung von strukturierten Behandlungsprogrammen 
- Disease-Management-Programmen - nach § 137g SGB V und 
Integrierte Versorgung nach § 140a ff 

� Weiche Faktoren: Beachtung von Zuweiser- und Wettbewerbsstrukturen

Gründungsstrategie!
Ein MVZ am Krankenhaus 

will gut überlegt sein
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Das MVZ als Vertragsarzt!
Fakten zur Vergütung und Abrechnung 

ambulanter Leistungen  

� MVZ erhält eine einheitliche Betriebsstättennummer

� Kennzeichnungspflicht des einzelnen Arztes mit der lebenslangen
Arztnummer (LANR) und der Betriebsstättennummer (BSNR)

� Versorgung eines Patienten in einem MVZ: ein Behandlungsfall –
unabhängig wie viele Ärzte den Patienten behandeln

� MVZ erhält eine Gesamtabrechnung sowie eine spezielle Abrechnung
für jede im MVZ vertretene Fachgruppe
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Das MVZ als Vertragsarzt!
Fakten zur Vergütung und Abrechnung 

ambulanter Leistungen  

� Honorarverteilung richtet sich nach der Zugehörigkeit des einzelnen
Arztes zum jeweiligen Fachgebiet

� Vergütung im Rahmen von Regelleistungsvolumina (in Niedersachsen
§ 85 a-d SGB V bereits umgesetzt) zum Punktwert der Fachgruppe

� Vergütung aus Honorarkontingent seiner Fachgruppe

� Die Honorarverteilung in der Binnenstruktur des MVZ im Wesentlichen 
Sache des Gesellschaftsvertrags, bzw. der jeweilige Anstellungsverträge
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� Bei Gründung eines MVZ zählt der Patient nur als ein Fall ; das heißt, 
nur die Fallpunktzahl des MVZ kann mit Leistungen gefüllt werden.

� Das bedeutet, je höher der Anteil gemeinsam behandelter Patienten im 
MVZ ist (Schnittmenge) , desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
erbrachte Leistungen nicht vergütet werden, beziehungsweise 
Mindererlöse gegenüber Einzelpraxenerlösen entstehen können.

� Trotz Aufschlag bei der Fallpunktzahl wird das MVZ erfahrungsgemäß 
erst bei einer Schnittmenge unter 11 % die gleichen Erträge 
erwirtschaften wie in der Einzelpraxissituation.

MVZ am Krankenhaus 
- Die Gründung muss sich rechnen 
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� Dieser Break-Even-Point (Gewinnschwelle) ist von der Konstellation 
und dem arztbezogenen Aufbau des MVZ abhängig und wird sich im 
konkreten Einzelfall immer anders darstellen. 

� Lassen sich aber Krankenhausintern durch die Gründung eines MVZ 
Personalkapazitäten einsparen bzw. bidirektional einsetzen, kann durch 
positive Kosteneffekte die Einnahmeproblematik kompensiert werden.

� Die Wirtschaftlichkeit eines MVZ ergibt sich also aus dem Produkt 
vieler betriebswirtschaftlicher Faktoren und wird möglicherweise erst 
nach Jahren erfolgreich (Opportunitätseffekt: z.B. Kauf eines Schlüssel-
vertragsarztsitzes im gesperrten Gebiet) 

.

MVZ am Krankenhaus 
- Die Gründung muss sich rechnen 
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Fazit: Eine Vielzahl von Faktoren müssen in eine solche 
Wirtschaftlichkeitsanalyse mit einbezogen werden:

� Richtige Arztgruppen und der Anzahl der beteiligten Ärzte 
� Dem komplementärmedizinisch richtigen Leistungsspektrum
� Weiche Faktoren, wie der Patientenbindung und Überweiserbindung
� Sekundäreffekte der Verordnungsverlagerung (auch Risikoverlagerung

je nach Trägerschaft)
� Synergieeffekte durch Kostenreduktion und Organisations-

optimierung

� Idealfall: Wirtschaftlichkeitsanalyse der Einflussfaktoren, die den 
Punkt anzeigt, an dem sich ein MVZ betriebswirtschaftlich rechnet

MVZ am Krankenhaus 
- Die Gründung muss sich rechnen 
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Wie funktioniert eigentlich 
die KV-Abrechnung?

Der EBM ist die auf der Grundlage von 
§ 87 Abs. 1 SGB V zwischen der KBV und 
den Spitzenverbänden der Krankenkassen 
im Bewertungsausschuss nach § 87 Abs. 3 
SGB V vereinbarte Abrechnungsgrundlage 
der ärztlichen Leistungen für 
Kassenpatienten.

Basics zur Honorarabrechnung MVZ/KVN
Der EBM – eine Dauerbaustelle
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In einem MVZ können die Versicherten-
(VP) und Grundpauschalen (GP) je 
Arztfall (Fachgruppe) berechnet werden 

Beispiel :  MVZ
3 Hausärzte                         1x VP                       
(900,0 Pkt.)

1 fachärztl. Internist             1x GP Internisten            
(570,0 Pkt.)

3 Gynäkologen                    1x GP Gynäkologen        
(420,0 Pkt.)

EBM 2008
MVZ im Vorteil
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Basics
Wie funktioniert eigentlich die 

Honorarverteilung durch die KVN?

Krankenkassen

Gesamtvergütung

Kassenärztliche
Vereinigung

Gesamtvergütung

Verteilung durch
Regelungen im 

Honorarverteilungsvertrag

Ärzte

Honorarabrechnung
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Die Honorarabrechnung 
– kaum noch zu verstehen?

Anlage 1: Der Einzelleistungsnachweis  

Anlage 2: Die Berechnung des Regelleistungsvolumen

Anlage 3: Zurzeit nicht besetzt

Anlage 5: Nachweis über sachlich-rechnerischen
Berichtigungen

Anlage 4: Berechnung des Laborwirtschaftlichkeitsbo nus
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Anlage 1 zur Honorarabrechnung

Anlage 1 ist die so genannte „Einzelleistungsstatis tik“. Sie enthält u. a.

sämtliche vom Arzt erbrachten und von der KV anerka nnten GKV-Leistungen.

Fälle ambulant Abrechnungsbereich

mit entsprechenden
Codierungsnummer

Punktzahlen der einzelnen

Abrechnungsbereiche 

EBM-Nr. EBM-Bewertung

Hfkt. der EBM-Nr.

erhaltene Punkte

Codierungsnummern der 

Abrechnungsbereiche  

Bewertung bei Leistungsbeschränkung
(z. B. FZZB, Job-Sharing)
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Anlage 1 zur Honorarabrechnung
- Fortsetzung-

Hfkt. der EBM-Nr. auf 

100 Fälle der Praxis

Hfkt. der EBM-Nr. auf 100 Fälle

aller Praxen der Fachgruppe

Abweichung zur

Fachgruppe

Hfkt. der EBM-Nr. auf 100 Fälle
aller Praxen der Fachgruppe,

die auch die entsprechende

EBM-Nr. abgerechnet haben . 

Abweichung zur

verfeinerten Fachgruppe

Anzahl der

Praxen der

verfeinerten
Fachgruppe

Statistischer Vergleich
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Honorarabrechnung

Praxisdaten: Name, Arzt-Nr., 
Anzahl Ärzte, Fachgruppe

Fallzahlaufteilung

Vergütungsergebnisse

Abzüge, z. B. Praxisgebühr

ausgezahltes 
Honorar

Rechtsbehelfsbelehrung
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RegelLeistungsVolumen (RLV)
KV Niedersachsen (ab 2009 durch SGB V im 

ges. Bundesgebiet verbindlich vorgeschrieben)

… sind:

� arztgruppenspezifische Grenzwerte 

� für alle im Quartal erbrachten ärztlichen 
Leistungen

� mit einem festen Punktwert je Fachgruppe
(sog. Regelleistungspunktwert) 

� wobei überschreitende Leistungen mit dem 
Restpunktwert je Fachgruppe vergütet werden
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Regelleistungsvolumen für MVZ
Aufschlag auf die Fallpunktzahlen

Fallpunktzahlen bei medizinischen Versorgungszentren
arztzahlgewichteter arithmetischer Mittelwert der Fallpunktzahlen 
der im MVZ vertretenen Arztgruppen

� Ärzte nicht RLV-relevanter Arztgruppen werden bei der Berechnung
nicht berücksichtigt, z. B. Pathologie .

� Die zutreffende Fallpunktzahl wird unter Berücksichtigung eines 
Aufschlages von 

- 30 Punkten je in einem medizinischen Versorgungszentrum 
repräsentiertem Fachgebiet oder Schwerpunkt, jedoch mindestens
130 Punkte und höchstens 220 Punkten

erhöht.
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Regelleistungsvolumen für MVZ
Aufschlag auf die Fallpunktzahlen

1.) Fachgruppe 1 
(Chirurgie): 914,7

2.) Fachgruppe 2 
(Orthopädie): 797,6

914,7 + 797,6
FPZ =          2 = 856,2 + 130 = 986,2  FPZ

Beispiel: MVZ   (Untergruppe 2 – FPZ 6-59)

Auszug HVV  
KVN
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Regelleistungsvolumen: 
Beispielrechnung

Durchschnittsfallzahl: 1.000 Fälle

Fallpunktzahl (FPZ): 986,2 Punkte

Fallzahl des Arztes (FZ): 2.100 Fälle

0=

369.850=

1.479.300=

RLV-Punkte

0 %

75 %

100 %

FPZ

•

•

•

100

500

1500

FZ

> 200 %

�  200 %

�  150 %

Stufen

0

739,7

986,2
RLV =

1.849.150 Punkte

Berechnung des RLV

RLVPraxis =  Fallpunktzahl Arztgruppe * Fallzahl Praxis
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Das muss man beachten …

Leistungen und Leistungsarten, die dem Regelleistun gsvolumen
nicht unterliegen - Auszug HVV  KVN-
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MVZ-EDV-Controlling: 
Ein Muss für die betriebswirtschaftliche Planung

„zwingende Eingaben“

Fallpunktzahlen

Fallzahl
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Fortsetzung nächste Seite 

Online-Controlling mit der KVN
AdaLINE - Leistungsstruktur
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Online-Controlling mit der KVN
AdaLINE - Leistungsstruktur
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Online-Controlling mit der KVN 
AdaLINE - Altersverteilung
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Online-Controlling mit der KVN 
AdaLINE - Altersverteilung



…40…

KVN
Kassenärztliche Vereinigung
Niedersachsen

Dipl.-Verw. Wiss. Stefan Hofmann
11.09.2008

Online-Controlling mit der KVN 
AdaLINE - Kontaktverteilung/Wochentage
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Online-Controlling mit der KVN
AdaLINE – Leistungsspektrum 
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MVZ an Krankenhäusern
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Erweiterte Plausibilitätsprüfung , § 106a SGB V
- Honorarprüfung auf Rechtmäßigkeit -

� bei MVZ werden Tages- und Quartalsprofile 
(bis auf weiteres) fachgruppen bezogen erstellt

� d. h. die Prüfzeiten aller Gesellschafter, Angestellter, Assistenten 
einer Fachgruppe werden addiert, durch den Personalfaktor
geteilt und an dem Aufgreifkriterium 780 Stunden/Quartal 
bzw. 3 Tage á 12 Stunden/Tag gemessen

� Grundsätzlich erfolgt die Plausibilitätsprüfung mit Fachgruppenbezug 
durch das Prüfgremium der zuständigen KV 

Wirtschaftlichkeits- und Plausibilitätsprüfung
Was muss ich bei der Abrechnung beachten? 
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� Tätigkeiten werden gesondert geprüft bei

� gleichzeitiger Tätigkeit als Vertragsarzt und als angestellter 
Arzt in einem MVZ oder einer anderen KV

� Ärzten, die im MVZ in mindestens zwei KV-Bereichen 
angestellt sind.

� Ausnahme : Auffälligkeitsprüfungen und die Prüfung verordneter
sowie veranlasster Leistungen erfolgt in der KV, in der die Leistungen
erbracht, verordnet oder veranlasst wurden.

Wirtschaftlichkeits- und Plausibilitätsprüfung
Was muss ich bei der Abrechnung beachten?
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Arzt B

Arzt A

Wirtschaftlichkeits- und Plausibilitätsprüfung
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Endet das Plausibilitätsverfahren mit einer Honorarkorrektur, 
dann Haftung :

1. MVZ = GbR: alle Gesellschafter haften mit Privatvermögen (ist 
GmbH Gesellschafter: Haftung mit Gesellschaftsvermögen)

2. MVZ = GmbH: Gesellschaftsvermögen und selbstschuldnerische 
Bürgschaften aller Gesellschafter (ist GmbH Gesellschafter: 
Bürgschaft mit Gesellschaftsvermögen)

3. MVZ Haftung:  Gesellschafter A haftet mit Privatvermögen/ 
Bürgschaft für Falschabrechnung des Gesellschafters B 
gesamtschuldnerisch! 

Wirtschaftlichkeits- und Plausibilitätsprüfung
– wer haftet?



…47…

KVN
Kassenärztliche Vereinigung
Niedersachsen

Dipl.-Verw. Wiss. Stefan Hofmann
11.09.2008

Wirtschaftlichkeitsprüfung , § 106 SGB V 
- Verordnungsprüfung auf Wirtschaftlichkeit -

in Niedersachsen erfolgt die Verordnungsprüfung
fachgruppen bezogen,

d. h. es gibt keine Durchschnitts-Richtgröße Patient/ MVZ , 
sondern

je eine Richtgröße pro Patient und Fachgruppe, also ggf. 
mehrere Richtgrößen pro Patient und MVZ (jede in einem 
MVZ vertretene Fachgruppe wird separat geprüft)

Wirtschaftlichkeits- und Plausibilitätsprüfung
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Verordnung Arzneimittel
Beispiel: Potentieller Regress
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Nettoquote x
Bruttoüberschreitung des FV

0,00 EUR

Verordnung Heilmittel
Beispiel: kein Regress
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Wirtschaftlichkeits- und Plausibilitätsprüfung
Wer haftet bei Richtgrößenregressen?

MVZ = GbR: alle Gesellschafter haften mit Privatvermögen
(ist GmbH Gesellschafter: Haftung mit Gesellschaftsvermögen)

MVZ = GmbH: Gesellschaftsvermögen und Selbstschuldnerische 
Bürgschaften aller Gesellschafter (ist GmbH Gesellschafter: Bürgschaft 
mit Gesellschaftsvermögen)

MVZ Haftung : Gesellschafter A (Gyn.) haftet mit Privatvermögen/ 
Bürgschaft für Richtgrößenüberschreitung des Gesellschafter B (HA) s. 
nachfolgende Fallgestaltungen

Allgemein gilt:
• Eintritt als Gesellschafter in GbR: Haftung für alte Gesellschaftsverbindlichkeiten

• Eintritt als Gesellschafter in GmbH: 
selbstschuldnerische Bürgschaft für alte Gesellschaftsverbindlichkeiten 
(kann im Gesellschaftsvertrag bzw. in der Bürgschaftserklärung ausgeschlossen werden)

• Für Schadensersatzansprüche wegen fehlerhafter Behandlungen haften die Mitgesellschafter  
nicht.
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� Z-D-F, Zahlen-Daten-Fakten

� Warum ein MVZ am Krankenhaus?
� Basics zur Honorarabrechnung MVZ/KVN

� Notwendige Kontrollen zur Honorargerechtigkeit 
- Wirtschaftlichkeits- und Plausibilitätsprüfung

� Liquiditätsplanung – Ihr Konto bei der KVN

� Qualitätssicherung – ein Muss

MVZ an Krankenhäusern
11.09.2008
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Liquiditätsplanung 
mit monatlichen Abschlägen

Der Abschlag: 

Zur vorläufigen teilweisen Abgeltung von Leistungen erhält das MVZ 
analog zu einer Arztpraxis für den laufenden Monat jeweils am 24. des 
Monats auf ihre Gesamtleistung eine Abschlagszahlung in Höhe von 23 
% des Durchschnitts seiner im letzten Kalenderjahr abgerechneten 
Honorargutschriften abzüglich des Durchschnittes der Praxisgebühr 
des letzten Kalenderjahres . 

Der 4. Abschlag beträgt 85 % des oben genannten Durchschnitts
abzüglich bereits gezahlter Abschläge und abzgl. der Praxisgebühr . 

Mit der Restzahlung erfolgt die endgültige Abrechnung .

Hinweis: Die Zahlungen erfolgen an den Träger des MVZ.
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Liquiditätsplanung im MVZ 
mit monatlichen Abschlägen

Die monatlichen Abschläge erfolgen trotz Schwankungen  je 
Quartal in planbar gleicher Höhe für 1 Jahr: 

Sichere Liquiditätsplanung!

24.01 26.02 26.03 24.04 24.05 25.06 24.07 24.08 24.09 24.10 26.11 21.12
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Beispielrechnung  
- Ein reales Musterbeispiel

Honorar Praxisgebühr

IV/05 47.000,- € IV/05 7.500,- €
I  /06 53.000,- € I  /06 8.000,- €
II /06 47.000,- € II /06 8.000,- €
III/06 53.000,- € III/06 6.500,- €
Gesamt : 200.000,- € Gesamt : 30.000,- €
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Monatlicher Abschlag
- Berechnungsbeispiel

Gesamthonorar der Quartale IV/ 05 – III/ 06 : 200.000,- €
ergibt einen Quartalsdurchschnitt von : 50.000,- €
davon 23% gemäß Abrechnungsanweisung : 11.500,- €

abzüglich anteilige Praxisgebühr

Gesamtpraxisgebühr der Quartale IV/ 05 – III/ 06: 30.000,- €
ergibt einen Quartalsdurchschnitt von : 7.500,- €
davon im Monat (1/3): 2.500,- €

Ergibt einen Abschlag in Höhe von : 9.000,- €
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Berechnungsbeispiel für
4. Abschlag

Der 4. Abschlag beträgt jetzt gemäß Abrechnungsanweisung 
85 % des Quartalsdurchschnitts 
(50.000,- € vor Abzug Praxisgebühr): 

42.500,- €

abzüglich Praxisgebühr
Quartalsdurchschnitt Praxisgebühr : - 7.500,- €

abzüglich gezahlte Abschläge
3 x 9.000,- € : - 27.000,- €

Ergibt einen Abschlag in Höhe von : 8.000,- €
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Termine für 
die Restzahlung

15.01 16.04 16.07 15.10

15.1016.0716.0415.01

Die Termine für die Restzahlung verändern sich nicht – aber die Höhe
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Berechnungsbeispiel für
die Restzahlung

Bei einem Honorar von 50.000,- € abzgl. einer Praxisgebühr
in Höhe von 7.500,- € ergibt sich folgende Restzahlung :

Honorar 50.000,- €
abzgl. gezahlter Abschläge : 3 x 9.000,- € 27.000,- €
abzgl. gezahlter 4. Abschlag : 8.000,- €
abzgl. Praxisgebühr 7.500,- €

Ergibt eine Restzahlung von : 7.500,- €
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� Z-D-F, Zahlen-Daten-Fakten

� Warum ein MVZ am Krankenhaus?
� Basics zur Honorarabrechnung MVZ/KVN

� Notwendige Kontrollen zur Honorargerechtigkeit 
- Wirtschaftlichkeits- und Plausibilitätsprüfung

� Liquiditätsplanung – Ihr Konto bei der KVN

� Qualitätssicherung – ein Muss

MVZ an Krankenhäusern
11.09.2008
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Rechtsgrundlage § 135 Abs. 2 SGB V

"Für ärztliche und zahnärztliche Leistungen, welche wegen der 
Anforderungen an ihre Ausführung oder wegen der Neuheit des 
Verfahrens besonderer Kenntnisse und Erfahrungen
(Fachkundenachweis) sowie einer besonderen 
Praxisausstattung oder weiterer Anforderungen an die 
Strukturqualität bedürfen, können die Partner der 
Bundesmantelverträge einheitlich entsprechende Voraussetzungen 
für die Ausführung und Abrechnung dieser Leistungen vereinbaren.“

Qualitätssicherung
Warum eigentlich genehmigungspflichtige Leistungen
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Qualitätssicherung
Warum eigentlich genehmigungspflichtige Leistungen

Genehmigungspflichtige Leistungen dürfen erst nach Erteilung einer 
Genehmigung der KVN zur Durchführung und Abrechnung erbracht 
und vergütet werden. 

Das Datum der Antragstellung ist nicht relevant.

Beispiele:
� Arthroskopie
� Herzschrittmacherkontrolle 
� Langzeit-EKG-Untersuchungen
� Ultraschalldiagnostik
� Röntgendiagnostik
� Invasive Kardiologie 
� Kernspintomographie 
� Zytologie
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Wer stellt in einem MVZ die Anträge?
Vertragsarzt im MVZ für sich selbst
Medizinischer Leiter des MVZs für die im MVZ angestellten Ärzte

Was ist in welcher Form nachzuweisen?

Wo erhalten Sie Informationen?
Sachgebiet Qualitätssicherung der KVN Bezirksstelle Braunschweig.
Bitte sprechen Sie uns an, sobald Sie sich für eine Tätigkeit im MVZ interessieren!

Erklärungen
Grundriss der Räume und Fotos
Fortbildungszertifikate

Sonstige personelle, räumliche und organisatorische  
Voraussetzungen (z. B. Rufbereitschaft des Arztes, 
Rollstuhlgeeignete Praxis, Mitarbeit im onkolog. 
Arbeitskreis usw.)

i.d.R. durch Gewährleistungserklärung des 
Geräteherstellers

Apparative Voraussetzungen

Facharzturkunde, Weiterbildungszeugnisse 
ggf. Kolloquium

Fachliche Qualifikation

Qualitätssicherung
- Genehmigungspflichtige Leistungen
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Haben Sie noch Fragen?

MVZ an Krankenhäusern
11.09.2008


